
Beschluss: 
 
Der Antrag hat sich quasi erledigt. 
Die Möglichkeit, ein von der Ratsversammlung auf Vorschlag einer Ratsfraktion gewähltes 
Mitglied eines Ausschusses durch diese Fraktion ohne erneute Beschlussfassung abzuberu-
fen, wurde durch den neuen § 46 Absatz 10 Satz 3 der GO ermöglicht.  
 
Infolgedessen hat die Abberufung des bürgerschaftlichen Mitglieds, Herrn Hermann  
Kramer, aus dem Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz be-
reits Wirksamkeit erlangt. Dies wurde Herrn Kramer seitens des Stadtpräsidenten schriftlich 
per Einschreiben mit Rückschein mitgeteilt. 
 
Die Neubesetzung der Wahlstelle erfolgt unter TOP 18. 
 


